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Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden 
Direktiven, staatliche Auflagen und Kennziffern 
vom jeweils übergeordneten Organ.
Als verbindliche staatliche Planauflagen sind den 
örtlichen Staatsorganen die Fonds für Investitionen 
und Lohn, Normative für die Effektivitätsentwick
lung ihrer Betriebe, Kennziffern der Entwicklung 
des Bildungswesens und des Bauwesens, die Anzahl 
der zu errichtenden Neubauwohnungen und der 
Investitionsaufwand pro Wohnung zu übergeben. 
Die Räte der Bezirke und die Industriebaukombi
nate erhalten staatliche Auflagen zum Bauaufkom
men, die die gegenseitigen Kooperationsbeziehun
gen regeln. Die örtlichen Volksvertretungen und 
ihre Räte entscheiden auf der Grundlage des Planes 
über den Einsatz der Investitions- und Lohnfonds 
und des ihnen zur Verfügung stehenden Bauauf
kommens in ihren Verantwortungsbereichen sowie 
über staatliche Auflagen für die ihnen unterstell
ten Betriebe, Kombinate und Einrichtungen.
Die Perspektivpläne der örtlichen Staatsorgane um
fassen insbesondere:
In den Bezirken
— die Aufgaben zur territorialen Sicherung der 

strukturbestimmenden Vorhaben, zur Entwick
lung der sozialistischen Wissenschafts- und Wirt
schaftsorganisation sowie die Aufgaben bei der 
Gestaltung einer effektiven Produktionsstrüktur 
im Bezirk.

— die Aufgaben zur komplexen Entwicklung der 
Städte, die Zentren der Strukturpolitik und des 
gesellschaftlichen Lebens sind

— die wichtigsten Aufgaben der bezirksgeleiteten 
Industrie, der Landwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft

— die Aufgaben zur Verwirklichung der Grund
linie zur Entwicklung des Bildungswesens im 
Bezirk

— die Aufgaben des bezirksgeleiteten Bau- und 
Verkehrswesens sowie des Handels

— die Entwicklung des Wohnungsbaus
— die Grundlinie auf den Gebieten der Versor

gung, der Dienstleistungen und Reparaturen, der 
Kinderbetreuung, der gesundheitlichen, sozialen 
Betreuung, der Körperkultur und des Sports 
sowie des geistig-kulturellen Lebens im Bezirk.

In den Kreisen sowie in den Städten, die Zentren 
der Strukturpolitik und des gesellschaftlichen Le
bens sind,
— die Aufgaben der territorialen Koordinierung 

und die Maßnahmen zur territorialen Sicherung 
der Entwicklung zentral- und bezirksgeleiteter 
Betriebe und Einrichtungen

— die Aufgaben zur Vorbereitung und Durchfüh
rung von territorialen Investitions- und Ratio
nalisierungskomplexen

— die Hauptaufgaben der Entwicklung des Bil
dungswesens

— die Aufgaben des kreisgeleiteten Bauwesens, des 
kommunalen Verkehrs- und Straßenwesens

— die Aufgaben des Wohnungsbaus und der Er
haltung des Wohnraumes

— die Hauptaufgaben der Versorgung, der Dienst
leistungen und Reparaturen

— die Hauptaufgaben der Kinderbetreuung, des 
Gesundheitswesens und Sozialwesens, der Kul- 
fflr, der Körperkultur und des Sports sowie zur 
Entwicklung von Naherholungsgebieten.

Bei der differenzierten Ausarbeitung der Perspek
tivpläne in den anderen Städten und Gemeinden 
sollte von folgenden Aufgabenkomplexen ausge
gangen werden
— der Bereitstellung von Wohnraum und Plätzen 

in Kindereinrichtungen für wichtige Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtungen

— der Schaffung und Nutzung gemeinsamer Anla
gen und Einrichtungen zur Versorgung und Be
treuung der Bevölkerung

— der Erhaltung der Wohnungen und der gesell
schaftlichen Einrichtungen sowie des kommuna
len Straßenwesens

— der Entwicklung der Dienstleistungen und Repa
raturen

— der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens, 
der Gesunderhaltung und sozialen Betreuung 
der Menschen, der Körperkultur und des Sports.

Der Ministerrat hat die Verantwortung f ü r - d i e  
Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden zur Aus
arbeitung der Perspektiv- und Jahrespläne festzu
legen.
Auf der Grundlage der zentralen Planung und zen
traler Direktiven beschließen die Volksvertretungen 
der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden ihre 
Jahrespläne.

Die Räte der Städte und Gemeinden haben die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung und 
Betreuung im Territorium zu koordinieren, damit 
sie mit hohem Nutzen für die Verbesserung der 
Arbeite- und Lebensbedingungen der Werktätigen 
in Betrieben, in landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und im Territorium wirksam wer
den.
Dazu sind die Leiter der volkseigenen Betriebe und 
Einrichtungen verpflichtet, den Entwurf des Planes 
der Arbeite- und Lebensbedingungen dem Rat der 
Stadt bzw. der Gemeinde zur Zustimmung vorzu
legen, auf deren Territorium sich der Betrieb bzw. 
die Einrichtung befindet, und die in anderen Städ
ten und Gemeinden wirksam werdenden Maßnah
men mit den betreffenden Räten abzustimmen. Die 
Volksvertretungen der Städte und Gemeinden kon
trollieren im Zusammenwirken mit den gesell
schaftlichen Organen der Betriebe die Verwirk
lichung der festgelegten Maßnahmen.
Die Vorstände der landwirtschaftlichen und gärtne
rischen Produktionsgenossenschaften geben die in 
ihren Genossenschaften und Kooperationsgemein
schaften vorgesehenen Maßnahmen zur Entwick
lung der Arbeite- und Lebensbedingungen den Rä
ten der Städte und Gemeinden bekannt, damit sie 
in die Koordinierung einbezogen werden. Sinnge
mäß verfahren die Vorstände der Produktionsgenos
senschaften des Handwerks und die Leiter der Be
triebe mit staatlicher Beteiligung.
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte ent
scheiden, inwieweit sie mit anderen Städten und 
Gemeinden gemeinsame Vorhaben vorbereiten und 
durchführen. Durch die gemeinsame Nutzung vor-


